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Betreff CMS präsentiert vollumfängliches 

Hinweisgebersystem 

 

Whistleblowing: CMS Hinweisgebersystem als perfektes 
Gesamtpaket aus technischer Umsetzung und rechtlicher Beratung 

Die EU-Hinweisgeber-Richtlinie verpflichtet Mitgliedstaaten, diese bis Dezember 2021 

in nationales Recht umzusetzen. Es ist davon auszugehen, dass auch Österreich 

diese Verpflichtung erfüllen wird. Demnach wären Unternehmen mit mehr als 250 

Mitarbeitern verpflichtet, bis 17.12.2021 ein internes Hinweisgebersystem 

einzurichten. Ab Dezember 2023 wären auch Unternehmen mit mehr als 50 

Mitarbeitern verpflichtet, ein solches zur Verfügung zu stellen. Ziel ist es, damit die 

sichere und anonyme Meldung von Verstößen und Missständen zu ermöglichen. Mit 

dem Hinweisgebersystem bietet CMS Klienten als Gesamtpaket die Einführung eines 

state-of-the-art Systems, das allen rechtlichen Anforderungen entspricht. 

CMS unterstützt Unternehmen dabei, sich auf die Umsetzung der EU-Hinweisgeber-
Richtlinie vorzubereiten. „Es geht sowohl um die effiziente als auch gesetzeskonforme 
Umsetzung der Whistleblower-Richtlinie. Nicht zuletzt deshalb, weil Unternehmen selbst 
davon profitieren“, erklärt Rainer Wachter, Partner und Leiter des Bereichs Compliance bei 
CMS Wien. „Denn nur wer Whistleblower ernst nimmt und Meldungen seriös aufarbeitet, 
kann Reputationsschäden und möglichen finanziellen Verlusten frühzeitig entgegenwirken.“ 
Die Richtlinie zielt auf Verstöße gegen geltendes EU-Recht ab. Der CMS Experte sieht hier 
für Unternehmen auch eine zusätzliche Chance: „Eine Ausweitung auf nationales Recht oder 
sämtliche Compliance-Verstöße kann mit geringem Aufwand erfolgen und wird von unseren 
Klienten häufig in Anspruch genommen, da noch mehr Missstände aufgedeckt und abgestellt 
werden können, was die Effizienz des Compliance Systems eines Unternehmens wesentlich 
verstärkt.“ 

Vorteile des CMS Hinweisgebersystems 

Das CMS Hinweisgebersystem erfüllt alle Anforderungen, die an ein wirksames und 
modernes System in Zusammenhang mit Whistlebower-Meldungen gestellt werden. Mithilfe 
dieses digitalen Tools entfällt das Einrichten eigener elektronischer Postfächer oder 
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telefonischer Hotlines. Die Hinweise werden richtlinienkonform und über absolut sichere 
Kommunikationskanäle aufgenommen. Zudem werden Hinweisgeber hinsichtlich 
Anonymität, Vertraulichkeit und Sanktionsrisiken geschützt. Hinweisgeber, die dank einer 
solchen professionellen Lösung auf den richtigen Umgang mit ihren Meldungen vertrauen 
können, werden auch nicht zu Whistleblowern, die sich an externe Stellen, Medien und die 
Öffentlichkeit wenden. 

Optimale Verknüpfung aus technischer und rechtlicher Unterstützung 

Vor allem aber kommen Klientinnen und Klienten von Beginn an in den Genuss des 
umfangreichen Know-how und der langjährigen Erfahrung von CMS mit Whistleblowing 
Systemen, Compliance-Management-Systemen und den in diesem Zusammenhang 
relevanten Rechtsgebieten (etwa Arbeits- und Datenschutzrecht). 

Die eingehenden Meldungen werden von CMS gesichtet und ein erfahrenes Compliance-
Team nimmt eine Ersteinschätzung vor. Falls gewünscht, wird auch der Sachverhalt in einer 
internen Untersuchung näher untersucht und werden entsprechende 
Handlungsempfehlungen unterbreitet. Selbstverständlich werden Unternehmen bei Bedarf 
auch vor Behörden und Gerichten vertreten. 

Implementierungskosten und jährliche Gebühr sind auf die jeweilige Unternehmensgröße 
abgestimmt. Interessierte Unternehmen können sich im Rahmen eines CMS Business 
Breakfast Ende September informieren. 

Weitere Informationen zum CMS Hinweisgebersystem finden Sie unter 
cms.law/hinweisgebersystem.   

Ein Foto von Rainer Wachter zur kostenlosen Verwendung finden Sie hier. 
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Hinweise für die Lektoren: 

Über CMS Reich-Rohrwig Hainz 

CMS Reich-Rohrwig Hainz ist eine der führenden Rechtsanwaltssozietäten in Österreich und Südosteuropa. 
Unsere Anwältinnen und Anwälte und Steuerexpertinnen und Steuerexperten sind durch ihre Spezialisierung in 
der Lage, Klientinnen und Klienten effizient und auf höchstem Niveau zu beraten. Dies sowohl fachlich als auch 
mit branchenspezifischem Know-how. Die Schwerpunkte unserer spezialisierten Teams mit international 
erfahrenen Juristinnen und Juristen liegen in den Bereichen M&A, Banking & Finance, Real Estate, Baurecht, 
Steuerrecht, Arbeitsrecht, IP- und IT-Recht sowie Vergaberecht.  
 
Dabei erarbeiten wir für Sie sowohl juristisch fundierte als auch – unter Bedachtnahme auf Ihre kommerziellen 
Ziele – pragmatische Lösungen, die den wirtschaftlichen Erfordernissen Ihres Unternehmens bestmöglich 
entsprechen. Wir haben eigene Büros in Wien, Belgrad, Bratislava, Istanbul, Kiew, Ljubljana, Podgorica, 
Sarajewo, Skopje, Sofia und Zagreb. Gemeinsam mit unseren zehn CMS Partnerkanzleien bieten wir unseren 
Klientinnen und Klienten ein Team von mehr als 600 erfahrenen Spezialistinnen und Spezialisten in 17 Büros in 
der CEE/SEE-Region. cms.law 

Über CMS 

http://www.cms.law/hinweisgebersystem
http://download.cms-rrh.com/presse/index.html
https://cms.law/de/aut/
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CMS ist ein im Jahr 1999 gegründeter Full-Service-Provider und gehört zu den Top 10 der internationalen 
Kanzleien. Diese Angabe bezieht sich auf die Anzahl der Rechtsanwälte. Mit über 70 Büros in mehr als 40 Ländern 
weltweit und über 5.000 angestellten Rechtsanwälten verfügt CMS über eine langjährige Expertise in der Beratung 
sowohl in den lokalen Zuständigkeitsbereichen als auch darüber hinaus. Von großen transnationalen Konzernen 
und mittelgroßen Unternehmen bis hin zu aufstrebenden Start-ups bietet CMS die technische Stringenz, 
strategische Exzellenz und langfristige Partnerschaft, damit jeder Kunde den Vorsprung behält, unabhängig davon, 
welche Märkte er bedienen möchte.  

CMS bietet ein breites Spektrum an Expertise in 19 Fachgebieten und Sektoren, darunter Unternehmen/Fusionen 
& Übernahmen, Energie, Fonds, Life Sciences, TMC, Steuern, Bank- und Finanzwesen, Werbung, Wettbewerb & 
EU, Konfliktlösungen, Beschäftigung & Altersvorsorge, Recht des geistigen Eigentums sowie Immobilien & 
Bauwesen. 

Weitere Informationen finden Sie auf cms.law 

 


